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Vorwort Gemeindepräsident 

Veränderungen 

Liebi Froue u Manne 

 

Neues Outfit Buchhouterbärger 

Wie Sie sicher bemerkt haben, wurde das Outfit des Buchhouterbärgers etwas getunt. Dies hat mehrere 

Gründe. Zum einen wurde das bisherige Deckblatt vor über 10 Jahren erstellt und zum anderen können 

Seiten und Kosten eingespart werden, wenn das Deckblatt mit dem Inhaltsverzeichnis und das Editorial 

mit dem Impressum auf je einer Seite kombiniert wird. Wir vom Gemeinderat und der Verwaltung hoffen 

sehr, dass das neue Outfit mindestens denselben Anklang bei Ihnen finden wird wie das bisherige. 

 

Geschwindigkeiten 

Die Anpassungen der Geschwindigkeiten und Verkehrsführungen gewisser Strassenabschnitte kann nun 

endlich umgesetzt werden. Es war ein zweijähriger Prozess, welcher nun zu einem für alle akzeptablen 

Schluss kommt. Irreführend wird für die nächsten paar Wochen sein, dass der Kanton auf seinen Strassen 

bereits Einschränkungen (z.B. von 80 km/h auf 60 km/h) umgesetzt hat, die Gemeinde auf ihren Strassen 

jedoch noch hinterherhinkt. Der Kanton publizierte früher als die Gemeinde, deshalb ging auch die Ein-

sprachefrist früher zu Ende – somit stehen nun seine Verkehrsschilder bereits, während unsere erst noch 

kommen werden. Bis Ende Juni sollte jedoch alles erledigt sein. Somit wird die gesamte Umsetzung 

glücklicherweise noch vor dem neuen Schuljahr abgeschlossen sein. 

 

Personelles 

Zu unserem grossen Bedauern verlässt uns Nicole Oehrli, stellvertretende Gemeindeschreiberin, per 

31.07.2026 und begibt sich in eine neue Herausforderung. Gerade in jungen Jahren sollte man ja viele 

berufliche Erfahrungen sammeln, deshalb verstehe ich ihren Entscheid sehr gut. Trotzdem schmerzt ihr 

Abgang, da sie sowohl menschlich wie auch fachlich sehr gut in unser Team gepasst hat – und noch 

immer passen würde. Die Bewerbungsgespräche laufen bereits und ich werde Euch mittels Podcast auf 

unserer Homepage auf dem Laufenden halten. 

 

Liebe Nicole, ich danke Dir für Deinen Einsatz für unsere Gemeinde und wünsche Dir alles Gute für Dei-

nen weiteren beruflichen sowie privaten Weg! 

 

Nun wünsche ich Euch viel Spass bei der Lektüre und einen schönen Sommer. 

 

 
 

Simon Reber, Gemeindepräsident 

 

 

 

Impressum 
 

Herausgeber / Redaktion Druck 

Gemeinde Buchholterberg Gerber Druck AG, 3612 Steffisburg, www.gerberdruck.ch 

 

Werbeinserate Redaktionsschluss nächste Ausgabe 

CHF 100.00 eine Seite, CHF 50.00 ½ Seite 8. Oktober 2026  

http://www.gerberdruck.ch/
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Gemeindeversammlung 

Ordentliche Gemeindeversammlung 

Mittwoch, 17. Juni 2026, 20.00 Uhr, im Kirchgemeindehaus Buchholterberg 

Traktanden 

 

1. Jahresrechnung 2025; 

a) Beratung und Genehmigung  

b) Orientierung über den jährlichen Bericht der Datenschutzaufsichtsstelle 

 

2. Reglement für die Spezialfinanzierung Werterhalt für die Liegenschaften des Finanzvermögens 

Beratung und Genehmigung 

 

3. Rechnungsprüfungsorgan 

Wiederwahl 

 

4. Schulraumplanung 

Information über Stand der Dinge 

 

5. Ortsplanungsrevision  

Information über Stand der Dinge 

 

6. Verschiedenes 

 

Auflagen 

Die Unterlagen zum Traktandum Nr. 2 liegen 30 Tage und die Unterlagen zu den Traktanden Nrn. 1 und 

3 liegen 10 Tage vor der Gemeindeversammlung zur Einsichtnahme bei der Gemeindeverwaltung öf-

fentlich auf und können auf der Homepage der Gemeinde (www.buchholterberg.ch) heruntergeladen 

werden.  

 

Rechtsmittel 

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen innert 10 Tagen) 

nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Thun, Scheibenstrasse 

3, 3600 Thun, einzureichen (Art. 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von Zustän-

digkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Art. 49a Gemeindegesetz GG; Rüge-

pflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nach-

träglich nicht mehr Beschwerde führen. 

 

Protokoll 

Das Protokoll wird vom 25. Juni 2026 bis am 27. Juli 2026 bei der Gemeindeverwaltung aufgelegt. Ge-

gen die Abfassung kann innerhalb dieser Frist schriftlich und begründet Einsprache beim Gemeinderat 

erhoben werden. 

 

Stimmrecht 

Alle Stimmberechtigten sind zu dieser Versammlung freundlich eingeladen. Stimmberechtigt ist, wer das 

18. Altersjahr zurückgelegt hat, in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigt und seit drei Monaten 

in der Gemeinde Buchholterberg angemeldet ist. 

 

Der Gemeinderat  

http://www.buchholterberg.ch/
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Traktandum 1; Jahresrechnung 2025, Beratung und Genehmigung 

Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 86'201.72 ab. Budgetiert war ein Auf-

wandüberschuss von CHF 80'359. 

 

 
Für die Besserstellung von rund CHF 166'560.72 sind zur Hauptsache folgende Minderaufwände sowie 

Mehrerträge verantwortlich: 

 

- Rund CHF 55'000 tieferer Personalaufwand 

 

- Tiefere Entschädigungen an Gemeinden und Kanton von rund CHF 58’000 

 

- Höhere Beiträge von Gemeinden und Kanton von rund CHF 106’000 

 

Weitere Details zur Jahresrechnung können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. Ein voll-

ständiges Exemplar der Jahresrechnung 2025 kann auf der Homepage der Gemeinde (www.buchhol-

terberg.ch) heruntergeladen werden.  

Ergebnis 

Gesamthaushalt

CHF 86'201.72

Ergebnis

Spezialfinanzierungen 

gebührenfinanziert

CHF 11'969.12

Ergebnis

Abwasserentsorgung

CHF 26'360.37

Ergebnis

Abfallentsorgung

CHF -14'391.25

Ergebnis

Allgemeiner Haushalt

CHF 74'232.60
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Erfolgsrechnung 2025 

  Rechnung 2025 Budget 2025 

  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 

      

0 Allgemeine Verwaltung 564'275 39'972 607'250 48’755 

 Netto Aufwand  524'303  558’500 

      
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 279'386 224'080 288'850 240'150 

 Netto Aufwand  55'296  48’700 

      
2 Bildung 2’532’262 835’597 2'489’000 792’150 

 Netto Aufwand  1'696’665  1'705’850 

      
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 41’231  54’500  

 Netto Aufwand  41’231  54’500 

      
4 Gesundheit 8’859  11’450  

 Netto Aufwand  8’859  11’450 

      
5 Soziale Sicherheit 1'480’883 159’281 1'552’000 133’450 

 Netto Aufwand  1'321’602  1'418’550 

      
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 699’175 167’777 676’750 136’750 

 Netto Aufwand  531’398  540’000 

      
7 Umweltschutz und Raumordnung 613’444 558’260 606’850 545’050 

 Netto Ertrag  55’184  61’800 

      
8 Volkswirtschaft 6’756 43’555 13’050 55’050 

 Netto Ertrag 36’799  42’000  

      
9 Finanzen und Steuern 904’784 5'102'523 734’550 5'091’900 

 Netto Ertrag 4'197’739  4'357’350  
 

 

Investitionsrechnung 2025 

 

Die Nettoinvestitionen betragen CHF 312'089.85 und teilen sich wie folgt auf: 

 

Ersatz IT-Verwaltung 31'517.85 

  

Turnhalle, Umgestaltung Sandplatz 33'466.75 
     

Diverse Strassensanierungen 70'197.80 

Erschliessung Rohrimoos 19'518.40 
 

    

Ortsplanung 2025, Gesamtrevision   33'373.50 
 

    

Zustandskontrolle Hofdüngeranlagen  15'531.00 

Investitionsbeiträge ARA Thunersee  108'484.55 

  



 

5 

Bilanz 2025 

 

AKTIVEN  
Jahresrechnung Jahresrechnung 

  2025 2024 
    

FINANZVERMÖGEN 9'097'331.58 9'145'061.54 

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1'746'151.60 1'701'865.07 

101 Forderungen 1'784'800.65 1'865'004.24 

102 Kurzfristige Finanzanlagen 0 0 

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 11'242.00 21'421.15 

106 Vorräte und angefangene Arbeiten 22'872.58 25'576.23 

107 Finanzanlagen 2'014'370.65 2'013'615.60 

108 Sachanlagen FV 3'517'894.10 3'517'579.25 

    

VERWALTUNGSVERMÖGEN 4'981'237.45 5'075'498.09 

140 Sachanlagen VV 4'600'110.95 4'856'715.59 

142 Immaterielle Anlagen 172'546.62 112'043.80 

146 Investitionsbeiträge 208'579.88 106'738.70 

 TOTAL AKTIVEN 14'078'569.03 14'220'559.63 

 

 

PASSIVEN  
Jahresrechnung Jahresrechnung 

  
2025 2024 

    

FREMDKAPITAL 4'380'344.66 4'302'640.31 

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL 692'273.07 580'345.32 

200 Laufende Verbindlichkeiten 546'823.42 441'400.32 

204 Passive Rechnungsabgrenzung 20'009.65 24'445.00 

205 Kurzfristige Rückstellungen 125'440.00 114'500.00 

    

LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL   

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 3'525'000.00 3'550'000.00 

208 Langfristige Rückstellungen 3'938.85 4'301.55 

209 
Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierun-

gen/Fonds im Fremdkapital 
159'132.74 167'993.44 

    

EIGENKAPITAL 9'698'224.37 9'917'919.32 

290 
Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegen-

über Spezialfinanzierungen 
1'113'186.74 1'103'681.34 

293 Vorfinanzierungen 2'537'160.65 2'512’999.83 

294 Reserven 240'255.77 240'255.77 

296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 68'074.92 395'668.69 

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 5'739'546.29 5'665'313.69 

 TOTAL PASSIVEN 14'078'569.03 14'220’560 
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Geldflussrechnung 

 
 

 

Antrag Gemeinderat 

 

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung einstimmig, die Jahresrechnung 2025 zu genehmigen: 

 

 

ERFOLGSRECHNUNG Aufwand Gesamthaushalt CHF 7'030'462.72 

 Ertrag Gesamthaushalt CHF 7'116'664.44 

 Aufwand-/Ertragsüberschuss CHF 86‘201.72 

 

davon 

 

 Aufwand Allgemeiner Haushalt CHF 6‘515‘461.76 

 Ertrag Allgemeiner Haushalt CHF 6‘589‘694.39 

 Aufwand-/Ertragsüberschuss CHF 74‘232.60 

 

 Aufwand Abwasserentsorgung CHF 370‘952.46 

 Ertrag Abwasserentsorgung CHF 397‘312.83 

 Aufwand-/Ertragsüberschuss CHF 26‘360.37 

 

 Aufwand Abfall CHF 144‘048.50 

 Ertrag Abfall CHF 129‘657.25 

 Aufwand-/Ertragsüberschuss CHF 14‘391.25 

 

 

INVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben CHF 312‘089.85 

 Einnahmen CHF 0 

 Nettoinvestitionen CHF 312‘089.85 

 

NACHKREDITE in der Kompetenz der Gemeindeversammlung CHF 0 
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Traktandum 2; Reglement für die Spezialfinanzierung Werterhalt für die Liegenschaften des 

Finanzvermögens, Beratung und Genehmigung 

Ausgangslage 

Das bestehende Reglement für die Spezialfinanzierung Werterhalt für die Liegenschaften des Finanzver-

mögens ist aus dem Jahr 2005. In der Zwischenzeit wurde das damals angewandte Harmonisierte Rech-

nungslegungsmodell (HRM1) vom HRM2 abgelöst. Die daraus notwendigen Änderungen des Regle-

ments werden nun vorgenommen. 

 

Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick 

 

- Aktualisierung auf HRM2 

Die Kontonummern und Bezeichnungen wurden von HRM1 auf HRM2 geändert. 

 

- Wertberichtigungen nach Renovierung 

Nun wird es möglich sein, bei einer Neubewertung infolge von Renovationsarbeiten eine allfällige Wert-

berichtigung aus der SF Liegenschaften Finanzvermögen zu entnehmen. Eine Überbewertung im Rah-

men von Renovationen entsteht, wenn zu hohe Kosten aktiviert werden, welche eigentlich als Unterhalt 

(werterhaltend) in der Erfolgsrechnung hätten verbucht werden müssen.  

 

Das Reglement für die Spezialfinanzierung Werterhalt für die Liegenschaften des Finanzvermögens ist in 

seiner Gesamtheit durch die Stimmberechtigten zu beschliessen und soll rückwirkend per 1. Januar 2026 

in Kraft treten. 

 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung einstimmig, das Reglement für die Spezialfinanzierung 

Werterhalt für die Liegenschaften des Finanzvermögens rückwirkend per 1. Januar 2026 zu genehmigen. 

 

 

Traktandum 3; Rechnungsprüfungsorgan, Wiederwahl 

Ausgangslage 

Jedes Jahr hat das Rechnungsprüfungsorgan der Gemeinde die Jahresrechnung vor der Genehmi-

gung durch die zuständige Instanz zu prüfen. Zudem ist das Rechnungsprüfungsorgan bis 1. September 

2026 auch noch die Datenschutzaufsichtsstelle der Gemeinde Buchholterberg. Danach fällt dies in die 

Zuständigkeit der kantonalen Datenschutzbehörde. 

 

Zielsetzung der Rechnungsprüfung 

Ziel der Rechnungsprüfung ist es, mit geeigneten risikoorientierten Prüfungen festzustellen, ob die Jahres-

rechnung keine wesentlichen Fehlaussagen enthält, die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist und 

die Rechnungslegungsgrundsätze gemäss HRM2 sowie die Vorschriften über den Finanzhaushalt einge-

halten sind. 

 

Aufgaben Rechnungsprüfungsorgan gemäss Art. 125 Gemeindeverordnung 

Abs.1  Das Organ der Rechnungsprüfung prüft die formelle und materielle Richtigkeit von Buchhaltung  

 und Jahresrechnung. 

Abs. 2  Es nimmt jährlich mindestens eine unangemeldete Zwischenrevision vor. 

 

Das bestehende Rechnungsprüfungsorgan die Firma Fankhauser & Partner AG wurde erstmals an der 

Gemeindeversammlung vom 30. November 2022 für die Amtsdauer vom 01.01.2023 bis 31.12.2026 ge-

wählt.  

 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung einstimmig, die Firma Fankhauser & Partner AG als Rech-

nungsprüfungsorgan der Gemeinde Buchholterberg für die Amtsdauer vom 01.01.2027 bis 31.12.2030 

wiederzuwählen. 
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Traktandum 4; Schulraumplanung, Information über Stand der Dinge 

Informationen zur Schulraumplanung werden an der Gemeindeversammlung bekannt gegeben. 

 

 

Traktandum 5; Ortsplanungsrevision, Information über Stand der Dinge 

Informationen zur Ortsplanungsrevision werden an der Gemeindeversammlung aufgegriffen und sind 

ebenfalls auf Seite 10 ersichtlich. 

 

 

Traktandum 6; Verschiedenes 

Informationen aus dem Gemeinderat werden an der Gemeindeversammlung bekannt gegeben. 

 

 

Ressort Bauwesen und Planung 

Erteilte Baubewilligungen November 2025 – April 2026 

Bauherrschaft Bauvorhaben Standort 

Röthlisberger David und Judith 

Hinder-Ägerte 8 

3615 Heimenschwand 

Abbruch best. Stall mit Wohnteil, Wiederauf-

bau Wohnhaus mit Carport 
Bannholz 4 

Beutler Adrian 

Kupfergasse 4 

3653 Oberhofen 

Um- und Ausbau sowie Sanierung ehem. 

Bauernhaus 
Panoramaweg 1 

Jöhr Hanspeter 

Bomatt 14 

3615 Heimenschwand 

Anbau Carport Nord, Anbau Balkon OG Süd Bomatt 14 

Egli Andreas 

Nächstenacher 2 

3615 Heimenschwand 

Abbruch Schopf, Erstellen landwirtschaftli-

cher Nutzfläche 
Trättematt 1 

Wenger Andreas 

Ortbühlweg 96b 

3612 Steffisburg 

Ersatz Ölheizung durch aussenaufgestellte 

Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Herrmes 8 

Stucki Stefan und Andrea 

Geissmoos 3 

3615 Heimenschwand 

Abbruch best. Unterstand und Ersatzneubau Geissmoos 3a 

Sempach Adrian 

Hintere Höh 1 

3615 Heimenschwand 

Wohnungssanierung OG mit Erweiterung in 

Söller, Neubau Milchraum, Wärmepumpe, 

PV-Anlage mit Elektrospeicher 

Hintere Höh 1 

Bachmann Stefan 

Buechmatt 9 

3615 Heimenschwand 

Ersatzbedachung Gebäude 9b, Neueinde-

ckung mit Trapezblech Farbe Sepiabraun Ral 

8014 anstelle Welleternit 

Buechmatt 9b 

Aebersold Hans Rudolf 

Äschmatt 5 

3618 Süderen 

Ersatz Ölheizung durch aussen aufgestellte 

Luft/Wasser-Wärmepumpe 
Äschmatt 5 
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Stand Gesamtrevision Ortsplanung 

Der Gemeinderat Buchholterberg hat am 23. März 2026 die Ortsplanungsrevision zuhanden des öffentli-

chen Mitwirkungsverfahrens verabschiedet. Die Mitwirkung wurde im Thuner Amtsanzeiger publiziert. Die 

Akten (Baureglement, Zonenplan, Erläuterungsbericht) lagen anschliessend 40 Tage, vom 2. April 2026 

bis und mit 11. Mai 2026, in der Gemeindeverwaltung und auf der Webseite auf. Zudem fand am Mitt-

woch, 15. April 2026 eine Informationsveranstaltung statt. Während der Auflagefrist konnte jede und je-

der schriftlich und begründet Einwendungen erheben und Anregungen unterbreiten. 

Die Mitwirkungseingaben werden nun geprüft und in einem Mitwirkungsbericht zusammengefasst. An-

schliessend werden die Unterlagen durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) vorge-

prüft. Nach der Vorprüfung und einer allfälligen Anpassung der Planung folgt das öffentliche Auflage- 

und Einspracheverfahren und die Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung. Da die Vorprü-

fung durch das AGR einige Zeit in Anspruch nehmen wird, können zum heutigen Zeitpunkt keine konkre-

ten Termine bekannt gegeben werden. 

 

 

Ressort Sicherheit 

Überprüfung Geschwindigkeiten und Vortrittsverhältnisse 

An der letzten Gemeindeversammlung vom 26. November 2025 informierte der Gemeinderat über die 

beabsichtigten Verkehrsmassnahmen auf den Gemeindestrassen. Das Interesse der Bevölkerung war 

gross und entsprechend rege fand der Austausch statt. Der Gemeinderat nahm die Hinweise sehr ernst 

und beriet sich eingehend an seiner nächsten Sitzung darüber. Die Ergebnisse daraus wurden nochmals 

an den Kanton getragen und durch diesen am 26. Februar 2026 bewilligt.  

 

Die Verkehrsmassnahmen wurden vorschriftsgemäss im Thuner Amtsanzeiger sowie im Amtsblatt publi-

ziert. Die Beschwerdefrist ist am 20. April 2026 unbenutzt abgelaufen. Die Gemeinde ist daher im Mo-

ment dabei, die Vorbereitungsarbeiten für die Signalisationen umzusetzen.   

 

Die Massnahmen auf der Kantonsstrasse Nr. 1250 zwischen Birchbüel und der Gemeindegrenze Ober-

diessbach konnten bereits Ende April signalisiert und somit abgeschlossen werden. 

 

 

Registrierungspflicht und weitere Pflichten für Hundehaltende 

Gerne informieren wir Sie über einige Änderungen bei Amicus: Ab Januar 2026 wird die bisherige physi-

sche PetCard abgeschafft. Bei Neuregistrierungen von Hunden versenden wir weiterhin eine Registrie-

rungsbestätigung per Post. Als kostenlose Alternative zur physischen PetCard wird die digitale ePetCard 

in der neuen Applikation animundo eingeführt. Mit der ePetCard haben Hundehaltende ihre Daten je-

derzeit digital verfügbar. 

 

Registrierungspflicht 

Alle in der Schweiz wohnhaften Hundehaltenden müssen in der nationalen Hundedatenbank Amicus 

registriert sein. 

 

Sie werden demnächst oder sind bereits Hundehalterin oder Hundehalter. Was müssen Sie tun? 

Ersthundehaltende müssen sich vorgängig bei den Einwohnerdiensten des Wohnortes melden. Diese 

erfassen Ihre Personalien in der zentralen Hundedatenbank Amicus. Ihre Benutzerdaten erhalten Sie an-

schliessend per Post oder E-Mail. Daraufhin kann die Registrierung über den Tierarzt erfolgen. Welpen 

müssen in den ersten drei Monaten vom Tierarzt einen Mikrochip implantiert erhalten. Führen Sie einen 

Hund aus dem Ausland ein, so müssen Sie innerhalb von zehn Tagen nach der Einfuhr dessen Kenn-

zeichnung von einem Tierarzt überprüfen lassen. Der Tierarzt registriert anschliessend in beiden Fällen 

den Hund in Amicus. 

 

Innert einer zehntägigen Frist sind Weitergabe (z.B. Verkauf oder Schenkung), Übernahme (z.B. Kauf 

oder Geschenk), Export und Tod des Hundes Amicus zu melden. 
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Sie können dies entweder über www.amicus.ch oder über die kostenlose Applikation animundo erfas-

sen. Sobald Sie Ihr Amicus-Konto mit animundo verbinden, können Sie Ihre registrierten Hunde und die 

elektronische ePetCard einsehen, sowie Halterwechsel und Vermisstmeldungen verwalten. Die bishe-

rige PetCard kann nicht mehr nachbestellt werden, sondern steht Ihnen als elektronische ePetCard auf 

animundo zur Verfügung. Zudem bietet animundo weitere zahlreiche praktische Funktionen rund um Ihr 

Haustier. Weitere Informationen finden Sie unter www.animundo.ch. 

 

Namens- und Adressänderungen müssen direkt den Einwohnerdiensten bekanntgegeben werden. 

Möchten Sie Hundedaten ändern, so wenden Sie sich bitte an den Tierarzt. 

 

 

Feuerwerk am 1. August 

Nicht jeder hat vielleicht so viel Freude an Feuerwerk wie Sie. Für Tiere, Umwelt und auch gewisse Mit-

menschen ist die Zeit um den 1. August eine grosse Belastung. Aus diesem Grund bitten wir Sie, Rück-

sicht zu nehmen und das Feuerwerk auf den 1. August zu beschränken. 

 

 

Ressort Ver- und Entsorgung 

Brillen ein zweites Leben schenken – eine nachhaltige Solidaritätsaktion 

In den Industrieländern, wie der Schweiz, tragen viele Menschen Brillen, 

wechseln sie regelmässig und lassen alte Modelle in der Schublade liegen. 

Diese ungenutzten Brillen können für andere zu einem wahren Schatz wer-

den. 

 

In vielen Ländern des Globalen Südens sind neue Brillen ein unerschwinglicher 

Luxus. Der Preis für ein neues Paar kann dem Einkommen von mehreren Mo-

naten entsprechen. Doch gutes Sehen kann Leben verändern – sei es beim 

Lernen, Arbeiten oder bei der Bewältigung des Alltags. 

 

Seit vielen Jahren sammeln die Lions Clubs der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein gebrauchte 

Brillen, um ihnen ein zweites Leben zu schenken. In Zusammenarbeit mit MEDICO Lions Clubs de France 

werden die Brillen sorgfältig sortiert, gereinigt, vermessen und anschliessend an Menschen in grosser Not 

weitergegeben. Nicht mehr brauchbare Brillen werden fachgerecht recycelt. 

 

Neu gibt es auch in unserer Gemeinde eine Sammelstelle: 

Ab 1. Juni 2026 können Sie Ihre nicht mehr benötigten Brillen beim Werkhof Buchholterberg abgeben. 

 

 

Was wird gesammelt? 

- Korrekturbrillen (auch ältere Modelle)  

- Lesebrillen  

- Sonnenbrillen (mit oder ohne Sehstärke)  

- Brillenetuis sind ebenfalls willkommen  

 

 

Bitte achten Sie darauf, dass die Brillen möglichst unbeschädigt und sauber sind. 

 

Mit Ihrer Spende leisten Sie einen wertvollen Beitrag zu mehr Lebensqualität für Menschen weltweit – 

und setzen gleichzeitig ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Wir danken Ihnen herz-

lich für Ihre Unterstützung! 

 

Mehr informationen unter: https://www.lions.ch/de/district-west/wir-helfen/staendige-aktionen/sam-

meln-von-brillen.html 
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Zustandskontrolle der Jauchegruben 

Das Projekt der Zustandskontrollen der Jauchegruben wurde im Jahr 2025 mit einem Infoanlass für alle 

Besitzenden von Jauchegruben gestartet. Das Gemeindegebiet wurde dazu in drei Sektoren eingeteilt. 

Die Jauchegruben im Sektor Ost sind im Jahr 2025, im Sektor Nord im Jahr 2026 und im Sektor Süd im 

Jahr 2027 für die Kontrollen vorgesehen. Die durch die Gemeinde beauftragte Firma HPE GmbH, 

Schüpbach, konnte bereits etliche Jauchegruben kontrollieren. Das Projekt ist somit gut angelaufen. 

 

Gerne machen wir die Besitzenden nochmals darauf aufmerksam, dass für die Entleerung und Entlüf-

tung ein Gaswarngerät sowie ein Entlüfter kostenlos ausgeliehen werden können. Melden Sie sich dazu 

vorgängig beim Werkhof, Tel. 079 659 46 46. Bitte beachten Sie, dass auch nach der Entleerung der 

Jauchegrube giftige Gase vorhanden sein können. 

 

WICHTIG: Die Kontrollen der Jauchegruben sind zwingend durch die von der Gemeinde beauftragte 

Firma HPE GmbH durchführen zu lassen. Werden die Kontrollen einer anderen Firma in Auftrag gege-

ben, werden die Kosten für diese Kontrollen nicht übernommen und müssen durch die Auftraggeben-

den selbst getragen werden.  

 

 

Gemeindeverwaltung 

Bibliothek 

Die Gemeindeverwaltung Buchholterberg besitzt eine kleine Bibliothek mit einer Auswahl von Büchern 

und DVDs für jede Altersgruppe. Gerne können Sie während den Öffnungszeiten vorbeikommen und 

von diesem Angebot Gebrauch machen. 

 

 

Ehrungen 

Die Erfolge der Einwohnerinnen und Einwohner von Buchholterberg sollen geehrt und gefeiert werden. 

Geehrt werden Einzelpersonen und Teams mit Sitz in der Gemeinde Buchholterberg. Bei Vereinen und 

Mannschaften entscheidet der Gemeinderat als zuständiges Organ abschliessend. Folgende Bedingun-

gen gelten für die Ehrungen:  

 

Sport 

− Olympia- oder Weltmeisterschaftsteilnahmen  

− Weltcupveranstaltungen in den ersten drei Rängen klassiert  

− Weltcup-Gesamtklassement in den ersten drei Rängen klassiert  

− Europacup-Disziplinsieger  

− Europacup-Gesamtklassement in den ersten drei Rängen klassiert  

− In den ersten drei Rängen an offiziellen nationalen und internationalen Wettkämpfen oder Meister-

schaften  

− Ligaaufstieg in eine der drei höchsten Klassen der jeweiligen Sportart  

 

Beruf 

− In den ersten drei Rängen an offiziellen internationalen, nationalen, kantonalen oder regionalen 

Wettkämpfen oder Meisterschaften  

 

Kultur, Kunst, Musik 

− Einwohner oder Institutionen, die sich in kulturellen oder künstlerischen Bereichen durch besondere 

Leistungen oder langjährige Erfolge verdient gemacht haben  

 

Die Bevölkerung wird gebeten, Personen und Gruppen, die den Kriterien entsprechen, bis am 30. Juni 

2026 der Gemeindeverwaltung Buchholterberg, gemeinde@buchholterberg.ch, zu melden. 
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Abwesenheit Leiter Gebäudeunterhalt 

Vom 26. Mai 2026 bis circa Mitte September 2026 wird unser Leiter Gebäudeunterhalt, Adrian Fahrni, 

abwesend sein. Die Stellvertretung konnte intern geregelt werden. Auf der Webseite der Gemeinde 

Buchholterberg unter der Rubrik Verwaltung finden Sie alle Informationen zum Gebäudeunterhalt. Dort 

werden zu gegebener Zeit Informationen im Zusammenhang mit der Erreichbarkeit der Stellvertretung 

aufgeschaltet oder Sie können sich direkt bei der Gemeindeverwaltung melden, damit wir Sie an die 

zuständige Person weiterleiten. 

 

 

Rückblick unserer neuen Gemeinderätin auf ihre ersten Monate im Amt 

Seit dem 1. Januar 2026 ist Brina Gfeller Mitglied des Gemeinderats Buchholterberg. Sie ist für das Ressort 

Ver- und Entsorgung zuständig. Wir haben sie um einen kleinen Rückblick der ersten Monate im Amt ge-

beten. Lesen Sie hier, was Brina Gfeller in dieser kurzen Zeit bereits für Erfahrungen gemacht hat: 

 

Mit Freude im Einsatz für den Buchholterberg 

Seit einigen Monaten darf ich nun Teil des Gemeinderats von Buchholterberg sein. Diese erste Zeit war 

für mich spannend, lehrreich und abwechslungsreich zugleich. Ich durfte viele neue Einblicke in die Ar-

beit hinter den Kulissen unserer Gemeinde gewinnen und habe schnell gemerkt, wie viel Engagement 

und Zusammenarbeit notwendig sind, damit das Gemeindeleben funktioniert. 

 

Besonders beeindruckt hat mich, wie vielfältig die Themen sind, mit denen sich der Gemeinderat be-

schäftigt – von Infrastruktur und Finanzen über Veranstaltungen bis hin zu Anliegen aus der Bevölkerung. 

Viele Entscheidungen wirken auf den ersten Blick klein, haben aber einen direkten Einfluss auf unseren 

Alltag im Dorf. 

 

In den ersten Monaten stand für mich vor allem das Zuhören und Lernen im Vordergrund. Ich durfte von 

den Erfahrungen der anderen Gemeinderatsmitglieder profitieren und gleichzeitig bereits eigene Ideen 

und Perspektiven einbringen. Der Austausch innerhalb des Gemeinderats sowie mit Einwohnerinnen 

und Einwohnern empfinde ich als sehr wertvoll. Vor allem der Zusammenhalt unseres Gemeinderates 

und unseres Teams schätze ich sehr, und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. 

 

Es freut mich, mich aktiv für unsere Gemeinde einsetzen zu dürfen und einen 

Beitrag für den Buchholterberg zu leisten. Ich freue mich auf die kommenden 

Aufgaben, Projekte und Begegnungen und bedanke mich herzlich für das 

entgegengebrachte Vertrauen. 

 

Vielen vielen Dank! 

 

Brina Gfeller 

 

 

Freie Turnhallenzeit 

Folgende Turnhallenzeit wird Dienstagabend frei: 

 

- Ab Mai 2026 bis Mitte September von 20.15 – 22.00 Uhr 

- Ab Mitte September 2026 von 19.00 bis 22.00 Uhr 

 

Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt bei der Gemeindeverwaltung, gemeinde@buchholterberg.ch. 

  

mailto:gemeinde@buchholterberg.ch
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Notfalltreffpunkt 

 

Bei schweren Ereignissen wie einem Unwetter oder einem längeren 

Stromausfall kann es passieren, dass Telefon, Mobilfunk und Internet 

nicht mehr funktionieren. In solchen Situationen werden Notfalltreff-

punkte in Betrieb genommen. Sie dienen als erste Anlaufstelle für die 

Bevölkerung. Dort erhalten Sie aktuelle Informationen und können 

Notrufe absetzen, falls andere Kommunikationsmittel ausfallen. 

 

Die Inbetriebnahme des jeweiligen Notfalltreffpunkts hängt vom Er-

eignis ab und wird durch die Gemeinde entschieden. Bei Bedarf wird 

dieser innerhalb von zwei Stunden aufgebaut und ist – wenn nötig – 

rund um die Uhr geöffnet. Die Bevölkerung wird rechtzeitig informiert, 

sobald der betreffende Treffpunkt in Betrieb genommen wird. Halten 

Sie sich über Radio und Fernsehen (SRG) sowie über die Alertswiss-

App und Webseite auf dem Laufenden. 

 

Der Notfalltreffpunkt der Gemeinde Buchholterberg befindet sich bei 

der Turnhalle Hasenäscht.  
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AHV Zweigstelle Rechtes Zulgtal 
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Schule Buchholterberg 

Demission Bildungskommission 

Thomas Staub, Süderen, hat nach vier Jahren als Bildungskommissionsmitglied per 31. Dezember 2025 

demissioniert. 

 

Thomas war für das Ressort Personal zuständig und ein sehr wertvolles Mitglied der Bildungskommission. 

Er brachte als Berufsschullehrer grosses Wissen mit und engagierte sich mit viel Freude für die Schule. Die 

Zusammenarbeit innerhalb der Bildungskommission, wie mit den Vertreterinnen und Vertretern der 

Schule, war stets lösungsorientiert und sehr angenehm. 

 

Wir danken Thomas herzlich für seine Arbeit und seine Dienste in diesem politischen Amt und wünschen 

ihm für die Zukunft alle Gute. 

 

 

Amtsantritt Bildungskommission 

Wir freuen uns, Ramona Ramseier als Nachfolgerin von Thomas Staub, bei uns in der Bildungskommission 

begrüssen zu dürfen. Ramona Ramseier, Süderen, hat ihr Amt per 1. Januar 2026 in der Bildungskommis-

sion angetreten und ist für das Ressort Schulwege verantwortlich. Sie ist Pflegefachfrau und hat vier Kin-

der, welche alle die Schule Buchholterberg besuchen. 

 

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Ramona Ramseier und wünschen ihr viel Freude in ih-

rem Amt. 

 

 

Dienstjubiläum Schule Buchholterberg 

Die Bildungskommission und die Schulleiterin gratulieren Ines Balmer und Rahel Schori zu ihren Dienstjubi-

läen. Ebenfalls gratuliert die Bildungskommission Katharina Geng zu ihrem 35-jährigen Dienstjubiläum, 

welches sie im letzten Jahr feiern durfte. 

 

- Ines Balmers Engagement und ihre kreative sowie kompetente Arbeit schlagen sich in den vielen 

schönen BG- & TTG-Arbeiten nieder. 

- Rahel Schoris Einsatz sowie ihre kompetente Arbeit dient den Schülerinnen und Schülern der Basis-

stufe enorm. Die Kunst, den Stoff auf dieser Stufe herunterzubrechen, liegt ihr sehr und die Kinder 

danken es ihr bestens. 

- Von Katharina Gengs langjährigen Erfahrung sowie ihrer kompetenten, strukturierten und überzeug-

ten Art, duften schon unzählige Kinder profitieren. Sie ist Lehrerin aus Leidenschaft, was sie in ihrem 

Unterricht auf eindrückliche Art und Weise zeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J+S Leiter gesucht 

DRINGEND GESUCHT: Personen mit aktivem J&S Leiter im Bereich Ski/Snowboard, welche bereit wären 

die 5./6. Klasse A und B der Schule Buchholterberg 2027 im Skilager zu unterstützen. Das Skilager findet 

vom 25. bis 29. Januar 2027 statt. 

 

Für weitere detailliertere Fragen, melden Sie sich bei unserer Schulleiterin, Christa Altorfer, christa.altor-

fer@badhus.ch oder 077 411 59 82. Anmeldefrist ist der 26. Juni 2026. 

Nachname Vorname Beruf Eintrittsjahr Dienstjahre 

Balmer Ines Teilpensenlehrperson 2001 25 

Schori Rahel Klassenlehrperson 2016 10 

     

Dienstjubiläum im vergangenen Schuljahr 

Geng Katharina Klassenlehrperson 1990 36 

mailto:christa.altorfer@badhus.ch
mailto:christa.altorfer@badhus.ch
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1 Die Novemberwoche fällt weg und wird durch 

zwei Brückentage ersetzt. Diese sind immer in der 

Woche 46 (Freitag) und Woche 47 (Montag). 

 
2 Schulende 24.12.2026 Mittag 

 

* Die Daten enthalten den ersten und letzten vol-

len Ferientag. Schulschluss ist jeweils am Vortag 

nach Stundenplan (Ausnahme: vor den Sommerfe-

rien ist am Freitagmittag Schulschluss). 

Ferienplan Schule Buchholterberg 

Ferienplan 2025/2026 Ferienplan 2026/2027 

Schulbeginn 11.08.2025 Schulbeginn 10.08.2026 

 

Herbstferien 20.09.2025 – 12.10.2025 Herbstferien 19.09.2026 – 11.10.2026 

Novemberwoche 14.11.2025 + 17.11.2025 1November-Brücke 13.11.2026 + 16.11.2026 

Winterferien 20.12.2025 – 04.01.2026 2Winterferien 25.12.2026 – 10.01.2027 

Sportferien 14.02.2026 – 22.02.2026 Sportferien 20.02.2027 – 28.02.2027 

Frühlingsferien 04.04.2026 – 19.04.2026 Frühlingsferien 10.04.2027 – 25.04.2027 

Sommerferien 04.07.2026 – 09.08.2026 Sommerferien 03.07.2027 – 15.08.2027 

 

 

Ferienplan 2027/2028 

Schulbeginn 16.08.2027 

 

Herbstferien 25.09.2027 – 17.10.2027 
1November-Brücke 19.11.2027 + 22.11.2027 

Winterferien 25.12.2027 – 09.01.2028 

Sportferien 19.02.2028 – 27.02.2028 

Frühlingsferien 08.04.2028 – 23.04.2028 

Sommerferien 08.07.2028 – 13.08.2028 

 

 

 

Stelleninserat Betreuung Mittagstisch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeinde Buchholterberg liegt im rechten Zulgtal, zählt rund 1‘580 Ein-

wohner und ist ein attraktiver Wohn- und Arbeitsort mit einer einmaligen Sicht 

auf die Berner Alpen. In der Schule Badhus werden die Kinder vom Kindergar-

ten bis zur 6. Klasse unterrichtet. Ab Schuljahr 206/27 suchen wir fachkompe-

tente, selbständige und mitdenkende Persönlichkeiten als 
 

Betreuer/innen Mittagstisch 
 

IHRE HAUPTAUFGABEN 

• Betreuung der Kinder jeden Dienstag während der Schulzeit von ca. 11:30 

Uhr bis 13:30 Uhr im kleinen Team.  

• Abholung und Schöpfen des Mittagessens.  
 

IHR PROFIL 

• Sie sind freundlich, geduldig und der Umgang mit Kindern bereitet Ihnen 

Freude. 

• Vorzugsweise wohnen Sie in der Gemeinde Buchholterberg, Wachseldorn 

oder in der näheren Umgebung.  
 

WIR BIETEN 

• Interessante und verantwortungsvolle Aufgaben  

• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen 
 

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? 

Melden Sie sich bei Claudia Isenschmid, Ressort Tagesschule Bildungskommis-

sion, claudiai@hotmail.ch. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
 

Die Schule Buchholterberg 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Schule Badhaus 

Badhaus 27 

3615 Heimenschwand 

 

033 453 19 48 
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Feuerwehr Buwa 

Öffentliche Hauptübung 

 

 27.06.2026 
 

 13.30 Uhr 
 

 Region Panoramaweg / 

 obere Heimenegg 
 (Genauer Standort wird noch auf der Web-

 seite / Social Media bekanntgegeben.) 

 

 

Alterskommission rechtes Zulgtal 

Jahresflyer 2026 

  



 

18 

Vereine und Organisationen 

Verkehrsverein 

 

Wir wünschen viele gemütliche Momente auf den von uns gepflegten Bänkli. 
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Sommerfest in Unterlangenegg 

Im Rahmen eines Projekts der Kinder- und Jugendarbeit wurden auch die Schülerinnen & Schüler des 

OSZ gefragt, welche Angebote oder Attraktionen sie sich für unsere Gemeinde oder Region in Zukunft 

wünschen. In Gruppenarbeiten wurden die vielen Ideen und Visionen zusammengetragen und teil-

weise an den Gemeindeversammlungen der Verbandsgemeinden präsentiert. 

 

Eine Idee aus der 8. Klasse vom Schuljahr 2024/25 war, auf dem Areal der Schulanlage Aebnit an einem 

Wochenende im Sommer die Gemeinden des OSZ Unterlangenegg mit Spielen und Essen zusammenzu-

bringen. Dieser Wunsch wurde zur weiteren Abklärung aufgenommen. Es wurde ein Verein «Sommer-

fest» gegründet. Das Fest wird nun anfangs September 2026 tatsächlich durchgeführt! Die Schülerinnen 

und Schüler werden dabei tatkräftig mitwirken und auch Verantwortung übernehmen. 

 

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Buchholterberg, Eriz, Fahrni, Oberlangenegg, Un-

terlangenegg und Wachseldorn sind herzlich eingeladen, am Fest vom 4.-6. September 2026 in irgend-

einer Form mitzuwirken oder auch bloss teilzunehmen. 

 

Die Details werden in einem Festführer erläutert. Dieser wird zu einem späteren Zeitpunkt in alle Haushal-

tungen des OSZ-Verbandsgebiets verteilt. Wer mithelfen möchte, darf sich gerne bereits jetzt bei Patri-

cia Ellenberger, Ressort Personelles via patricia.ellenberger@icloud.com melden. 

 

Die dereinstigen Turnier-Teilnahmen sind für alle kostenlos. Der Anlass wird via Sponsoring- und Spenden-

gelder sowie über Inserate- und Festwirtschafts-Einnahmen finanziert. Der Verein wird nach dem Anlass 

wieder aufgelöst. Ein allfälliger Gewinn verbleibt bei den Schulen. Er würde zur Reduktion von künftigen 

Elternbeiträgen an Schulreisen, Lager und dergleichen eingesetzt. 

 

Die Schülerinnen & Schüler sowie das Organisationskomitee freuen sich, Sie am Sommerfest auf dem 

Schulareal in Unterlangenegg begrüssen zu dürfen und mit Ihnen unvergessliche Momente zu erleben! 

 

 
 

Auf diesem Bild aus 2011 noch ziemlich leer: Das Schulareal, wo im September 2026 das Sommerfest stattfin-

det. 
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Damenturnverein Schwarzenegg 

 
 

Entdeckerpass 2026 
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Regionale Energieberatung 

Warum hat die Elektroheizung ausgedient? 

Elektroheizungen sind seit 2012 verboten und müssen bis Ende 2031 ersetzt werden. Wer eine effiziente 

Alternative wählt, spart nicht nur langfristig bei den Heizkosten, sondern erhält auch noch 

Förderbeiträge. 

 

Ab den 1970er-Jahren wurden viele Häuser mit Elektroheizungen ausgestattet. Zu dieser Zeit galt Strom 

als günstige und unkomplizierte Energiequelle. Mit den damals neuen Atomkraftwerken war zu 

erwarten, dass Strom vor allem in der Nacht im Überfluss und daher günstig verfügbar ist.  

 

Heute hat sich das Bild gewandelt: Die Schweiz hat sich mit ihren Klimazielen zum Atomaustieg 

verpflichtet und möchte den Ausbau von erneuerbaren Energien deutlich erhöhen. Da erneuerbare 

Energien fluktuierend sind und insbesondere im Winter weniger Strom produzieren, gilt eine 

Elektroheizung als ineffizient und teuer im Betrieb. Effiziente Heizsysteme wie Wärmepumpen nutzen 

dagegen Umweltenergie aus Luft, Wasser oder Erde und erzeugen mit derselben Strommenge ein 

Mehrfaches an Wärme. Dadurch benötigen sie für den gleichen Komfort deutlich weniger Strom. Aus 

diesen Gründen schreibt das kantonale Energiegesetz vor, dass bis Ende 2031 alle bestehenden 

Elektroheizungen durch erneuerbare Heizsysteme ersetzt werden müssen. 

 

Auch aus wirtschaftlicher Sicht lohnt sich ein Wechsel. Angesichts der steigenden Strompreise lohnt sich 

ein Wechsel auf ein System, das nicht ausschliesslich vom Strom abhängig ist. Wer sein Haus 

modernisiert, kann mit einer effizienteren Heizung langfristig Heizkosten sparen. Zusätzlich unterstützt der 

Kanton den Heizungsersatz – insbesondere die Erstinstallation von Wärmeverteilsystemen – mit 

grosszügigen Förderbeiträgen. 

 

Der Ersatz der Elektroheizungen erfordert ein überlegtes Vorgehen. Eine individuelle Vorgehensberatung 

durch einen Energieberater zeigt auf, welche Lösung zum Gebäude passt und welche 

Förderprogramme genutzt werden können. Zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir helfen 

gerne weiter. 

 

Text: Regionale Energieberatung 

Foto: Regionale Energieberatung 

 

Weitere Informationen 

https://www.weu.be.ch/de/start/themen/energie/elektroheizungen.html 

Eine Übersicht über Fördergelder erhalten Sie unter www.energiefranken.ch  

 

 

http://www.energiefranken.ch/
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Informationen 

Asiatische Hornisse 

Bitte melden Sie Sichtungen der Asiatischen Hornisse über die Plattform www.asiatischehornisse.ch. Nur 

so kann die Vermehrung eingedämmt werden. 
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